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BESCHLUSS Nr. 1/92

DES GEMISCHTEN AUSSCHUSSES
EWG - EFTA

„Gemeinsames Versandverfahren" zur Ände-
rung der Anlage II des Übereinkommens vom
20. Mai 1987 über ein gemeinsames Versand-

verfahren

DER GEMISCHTE AUSSCHUSS -

gestützt auf das Übereinkommen vom 20. Mai
1987 über ein gemeinsames Versandverfahren 1),
insbesondere auf Artikel 15, Absatz 3 Buchstabe a,

in Erwägung nachstehender Gründe:

Anlage II des Übereinkommens enthält spezifi-
sche Vorschriften über die Sicherheitsleistung.

Aus Gründen der Entwicklung bei der Beförde-
rung von bestimmten Waren mit erhöhtem Risiko
wurden die bestehenden Vorschriften über die
Sicherheitsleistung in der Europäischen Wirt-
schaftsgemeinschaft kürzlich geändert, um die
praktische Anwendung dieser Vorschriften zu
verstärken; es ist daher angebracht, die Anlage II
des Übereinkommens anzupassen —

BESCHLIESST:

Artikel 1

Der Titel II „Sicherheitsleistung" der Anlage II
des Übereinkommens wird wie folgt geändert:

1. Nach dem Wort „Gesamtbürgschaft" wird
folgender Text eingefügt:

„Betrag der Sicherheitsleistung

Artikel 11 c

Ist die Gesamtbürgschaft dazu bestimmt, die
T1 -Verfahren für Waren, die in Länder mit

1) Kundgemacht in BGBl. Nr. 632/1987

Herkunft aus Drittländern verbracht werden und in
der Liste des Anhangs VII dieser Anlage aufgeführt
sind, abzudecken, so wird deren Mindesthöhe nach
folgenden Modalitäten festgesetzt:

1. Die Gesamtbürgschaft wird auf eine Höhe von
mindestens 100 000 ECU festgelegt.

2. Die zuständigen Behörden der Länder können
die Gesamtbürgschaft auf eine Höhe festlegen, die
unter der im Absatz 1 genannten Höhe liegt für
Personen:

a) mit Sitz in dem Land, in dem die Sicherheit
geleistet wurde;

b) die das gemeinsame Versandverfahren regel-
mäßig anwenden;

c) mit einer Situation der Finanzen, die es ihnen
erlaubt, ihren Verpflichtungen nachzukom-
men und

d) die keine schweren Zuwiderhandlungen ge-
gen die Zoll- und Steuervorschriften began-
gen haben.

Die Höhe der Gesamtbürgschaft kann jedoch in
keinem Fall geringer als 50 000 ECU sein.

Bei der Anwendung dieses Absatzes trägt die
Zollstelle der Bürgschaftsleistung im Feld Nr. 7 der
in Artikel 12 dieser Anlage genannten Bürgschafts-
bescheinigung den nachstehenden Vermerk ein:
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3. Wenn der in der Bürgschaftsbescheinigung
angegebene Betrag nicht ausreicht, um den Betrag
der im Rahmen des betreffenden T1-Verfahrens
etwa fällig werdenden Zölle und anderen Abgaben
abzudecken, so ist für den Unterschiedsbetrag
zwischen den beiden genannten Beträgen eine
zusätzliche Sicherheit zu verlangen."

2. Der Wortlaut von Artikel 18 Absatz 2 wird
durch folgenden Wortlaut ersetzt:

„(2) Wenn im Einzelfall aus besonderen Gründen
die Beförderung der Waren erhöhte Risiken in sich
birgt und die Pauschalsicherheit von 7 000 ECU
deshalb unzureichend ist, verlangt die Abgangsstelle
eine höhere Sicherheit, die einem Mehrfachen des
Pauschalbetrages von 7 000 ECU entspricht."

Artikel 2

Anhang VII wird durch den im Anhang dieses
Beschlusses beigefügten Text ersetzt.

Artikel 3

Dieser Beschluß tritt am 15. Oktober 1992 in
Kraft.

Geschehen zu Brüssel am 24. September 1992

Im Namen des Gemischten Ausschusses:

Der Vorsitzende:
P. Wilmott

Anhang

ANHANG VII

LISTE DER WAREN, BEI DEREN VERSAND EINE ERHÖHUNG DES BETRAGES DER
PAUSCHALBÜRGSCHAFT IN BETRACHT KOMMEN KANN



220 a. Stück — Ausgegeben am 14. Oktober 1992 — Nr. 649 a 2944 c

Vranitzky



2944 d


